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28 Kapitel I. · Soziologische Grundbegriffe. 

R e g u l i e r u n g s o r ~ n u n g heißen. Insoweit ein Verband lediglich an Ord
nungfill: der ersten Art orientie~t ist, soll er Verwaltungsverband, insoweit lediglich 
an solchen der letzteren, reguherender Verband heißen. 

· 1. S~lbstvers~änd~ich ist die. Mehrzahl aller Verbände sowohl das eine wie das 
andere; .em l e d 1g11 c h reguherender Ve.rba.nd wäre etwa ein theoretisch denk'-
barer remer „Rec~tsstaat" des absoluten laissez faire (was freilich auch die Ueber
lassung der Reguherung des Geldwesens an die reine Privatwirtschaft voraussetzen 
würde). . 

2. Ueber den Begriff des „Verbandshandelns" s. § 12, Nr. 3. Unter den Begriff 
der „Verwaltungsordnung" fallen alle Regeln, die gelten wollen für das Verhälten 
sowohl des Verwaltungsstabs; wie der Mitglieder „gegenüber dem Verband" wie 
man zu sagen pflegt, d. h. für jene Ziele, deren Erreichung die Ordnungen des Verbandes 
d~rch ein von ihnen positiv vorgeschriebenes p 1 a n·v oll eingestelltes Handeln 
semes Verwaltungsstabes· und seiner Mitglieder zu sichern trachten. Bei einer absoIUt 
kommunistischen ~irt~chaftsorganisation würde annähernd · a l l e s soziale Handeln 
d~runter fall.en._ bei emem absoluten Rechtsstaat andererseits nur die Leistung der 
Richter, Pohze1behörden, Geschworenen, Soldaten und die Betätigung als Gesetzgeber 
und Wähler. Im allgemeinen - aber nicht immer im einzelnen ~fällt die Grenze der 
"."erwa~tungs- und der Regu.lierungsordnupg mit dem zusammen, was man im poli
~1schen Verband als „öffenthches" und „Privatrecht" scheidet. (Das Nähere darüber 
m der Rechtssoziologie [§ l].) 

§ · ~5. B e t r i e b soll . ein kontinuierliches Z w eck handeln bestimmter Art, 
Betr 1 e b s. verband eme Vergesellschaftung mit kontinuierlich zweckhandeln
dem Verwaltungsstab heißen. 
· ~ e r.e i.J1 soll ei~ .vereinb.art~r Verban~ heißen, dessen gesatzte Ordnungen 

nur fur die kraft persönhchen Eintritts Beteihgten Geltung beanspruchen. 
An s t alt soll. ein Verband heißen, dessen gesatzte Ordnungen innerhalb eines 

angebbare~ Wirkungs~ereiches j~dem nach bestimmten Merkmalen angebbaren Han-
deln (relativ) erfolgreich. oktroyiert werden. · 

. .' 1. Unter <,Ien B~griff des „Betriebs" fällt natürlich auch der Vollzug von po
htischen und h1erurg1schen Geschäften, Vereinsgeschäften usw. soweit das Merkmal 
der zweckhaften Kontinuierlichkeit zutrifft. ' 

2. „Verein" und „Anstalt'.' s~nd beide Ve~bände mit ratio n a I (planvoll) 
gesatzten Ordnungen. Oder richtiger: so w e 1 t ein Verband rational gesatzte 
Ordnungen hat, soll er Verein oder Anstalt heißen. Eine „Anstalt" ist vor allem der 
St~at nebst alle~ seinen .het~rokepha~en Verbänden _und - soweit ihre Ordnungen 
rational gesatzt smd - die Kirche. Drn Ordnungen emer Anstalt" erheben den An
spruch zu gelten für j~den, auf. d~n bestimmte Merkma1e'{qebürtigkeit, Aufenthalt, 
Inanspruchnahme bestimmterEmr1chtungen) zutreffen emerlei ob der Betreffende 
pe.rsönl~ch - wie ~eil!'- Vere~n. - beigetreten ist und vollends: ob er bei den Satzungen 
m~tgew1rkt hat. S10 ~md also m ganz spezifischem Sinn o k t r o y i er t e Ordnungen. 
Die Anstalt lc a n n msbesondere G e b i e t s verband· sein. · 

3. D?r Gegensatz vo!' Verein und Anstalt ist relativ. Vereinsordnungen 
können ~ie I.nte~essen Dritter berühren, und es kann diesen dann die Anerkennung 
der Gültigkeit dieser Ordnungen oktroyiert werden durch Usurpation und Eigen
macht des Vereins sowohl wie durch legal gesatzte' Ordnungen (z. B. Aktienrecht). 

4. Es be~arf kaum der Betonung: daß „Verein" und Anstalt" nicht etwa die 
Ge s a m t h_ e 1 t aller denkbaren Verbände restlos unter siJh aufteilen. Sie sind 
ferner, nur „polare" Gegensätze (so auf religiösem Gebiet: „Sekte" und „Kirche"): 

. § 16. ~acht bedeutet je~e Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den 
eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese 
Chance beruht. . 

H e ~ r s c h a f t soll heißen die Chance, fül'. einen Befehl bestimmten Jn.
h~ts bei angebba~en Personen Gehorsam zu finden; D i s z i p l i n soll heißen 
die Chance, i:rart emgeübter Eii:is~ellung für einen Befehl prompten, automatischen 
und schematischen Gehorsam hex einer angebbaren Vielheit von Menschen zu finden. 

1. Der Begriff „Macht" ist soziologisch amorph. Alle denkbaren Qualitäten eines 
Menschen und alle denkbaren Konstellationen können jemand in die Lage versetzen, 

§ 15. Betrieb usw. § 16. :M;acht, Herrschaft. § 17. Polit. u. hierokr. Verband. 29 

seinen Willen i.n einer gegebenen Situation durchzusetzen. Der soziologische Be
griff der „Herrschaft" muß daher ein pr.äziseret sein und kann nur die Chance be
deuten: für einen Be f eh 1 Fügsamkeit zu fmden. 

2. Der Begriff der „Disziplin" s~hließt die „Eingeübtheit" des kritik- und wider-. \ 
standslosen M a s s e n gehorsams em. . 

1
\ 

Der Tatbestand einer Herrschaft ist nur an das aktuelle Vorhandensein ein es 
erfolgreich andern Befehlenden, aber w_eder unbedingt an die Existenz eines Ver
waltungsstabes noch eines 'Verbandes geknüpft; dagegen allerdings - wenigstens 
in allen normalen Fällen - an die e i n e s von beiden. Ein Verband soll insoweit, 
als seine Mitglieder als solche kraft geltender Ordnung Herrschaftsbezie]lungen 
unterworfen sind, H e r r s c h a f t s v e r b a n d heißen. 

1. Der Hausvater herrscht ohne Verwaltungsstab. Der Beduinenhäuptling, 
welcher Kontributionen von Karawanen, Personen und Gütern erhebt, die seine 
Felsenburg passieren, herrscht über alle jene wechselnden und unbestimmten, nic~t 
in einem Verband miteinander stehenden Personen, welche, sobald und solange sie m 
eine bestimmte Situation geraten sin.d, kraft s.einer Gefolgsc~aft, die ihm gegeben?n
falls als Verwaltungsstab zur Erzwmgung dient. (Theoreti~ch denkbar wäre eme 
solche Herrschaft auch seitens eines Einzelnen ohne allen Verwaltungsstab.) . 

2. Ein Verband ist vermöge der Existenz eines Verwaltungsstabes stc.>ts in 
irgendeinem Grade Herrschaftsverband. Nur ist der Begriff relativ. Der normale 
Herrschaftsverband ist. als solcher auch Verwaltungsverband. Die Art wie, der Cha
rakter des Personenkreises, durch welchen, und die Objekte, welche verwaltet werden, 
und die Tra"weite der Herrsehaftsgeltung bestimmen die Eigenart des Verbandes. 
Die ersten b~iden Tatbestände aber sind im stärksten Maß durch die Art der L e
.gi timi t ä tsgrundlagen der Herrschaft begründet (über dieses. u. Kap. III.). 

§ 17. P o 1 i t i s c h e r Verband soll ein Herrschaftsverband dann und· insoweit 
heißen, als sein Bestand und die Geltung seiner Ordnungen innerhalb eines angeh-

. baren geographischen Gebiets kontinuierlich durch Anwendung und Androhung 
p h y s i s c h e n Zwangs seitens des Verwaltungsstabes garantiert werden. St a a t soll 
ein politischer An s t a l t s b e t r i e b heißen, wenn und insoweit sein Verw.altungs
!rtab erfolgreich das Monopol l e g i t im e n physischen Zwanges für die Durch
führung der Ordnungen in Anspruch nimmt. - „Politisch orientiert" soll· ein soziales 
Handeln, insbesondere auch ein Verbandshandeln, dann und insoweit heißen; als es 
die Beeinflussung der l.eitung eines politischen Verbandes, insbesondere die Appro
priation oder Expropriation oder Neuverteilung oder Zuweisung ·von Regierungs
gewalten, [auf nicht gewaltsame Weise (s. Nr. 2 a. E.).J bezweckt. 

· H i e r o k r a t i s c h e r Verband soll ein Herrschaftsverband dann und insoweit 
heißen, als zur Garantie seiner Ordnungen psychischer Zwang durch Spendung oder 
Versagung von Heilsgütern (hierokratischer Zwang) verwendet wird. Kirche 
soll ein hierokratischer A n s t a l t s b e t r i e b heißen, wenn und soweit sein 
Verwaltungsstab das M o n o p o 1 legitimen hierokratischen Zwanges in Anspruch 
nimmt. 

1. Für politische Verbände ist selbstverständlich die Gewaltsamkeit weder das 
einzige, noch auch nur das normale Verwaltungsmittel. Ihre L~iter haben sich vielmehr 
!lller überhaupt möglichen Mittel für die Durch:setzung i.hrer :z;wecke be~ieryt. Aber 
ihre· Androhung und, eventuell, Anwendung ist allerdings ihr s p e z .1 f i s c h es 
Mittel und überall die ultima ratio, wenn andre Mittel versagen. Nicht nur po
litische Verbände haben Gewaltsamkeit als 1 e g i time s Mittel verwe:µdet und· ver
wenden sie, sondern ebenso: Sippe, Haus, Einungen, im Mittelalter unter Umständen: 
alle Waffenberechtigten. Den· politischen Verband kennzeichnet neben dem 
Umstand: daß die Gewaltsamkcit (mindestens auch) zur Garantie von „Ordnungen" 
angewendet wird, das Merkmal: daß er die Herrschaft seines Verwaltungsstabes 
und seiner Ordnungen für ein G e b i e t in Anspruch nimmt und gewaltsam garan
tiert. Wo immer für Verbände, welche Gewaltsamkeit anwenden, jenes Merkmal zu-

. trifft - seien es Dorfgemeinden od.er Selbst einzelne Ha,usgemeinschaf~e~ od~r 
Verbände von Zünften oder von Arbmterverbänden („Räten' ) -, müssen srn 1 n so-
w e i t politische Verbände heißen. · 
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